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Betreff: 
 
Bauleitplanung der Stadt Linden, Stadtteil Großen-Linden, B-Plan Nr. 52 "Wetzlarer Weg / 
Brückenhohl" 1. Änderung und Erweiterung sowie Änderung des FNP in diesem Bereich; hier: 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Beschlussantrag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Empfehlung des Magistrates: 
 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden nimmt die in der Anlage befindlichen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.1 BauGB) zur Kenntnis und stimmt den Bewertungen und 
Beschlussempfehlungen des von der Stadt beauftragten Planungsbüros Fischer, 35435 
Wettenberg, zu.  
 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden billigt den gemäß (1) überarbeiteten 
Vorentwurf des Bebauungsplanes und die sich durch die Beschlussempfehlungen ergebenen 
Änderungen als Entwurf und beschließt dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB. 
 

(3) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden billigt den gemäß (1) überarbeiteten 
Vorentwurf der FNP-Änderung und die sich durch die Beschlussempfehlungen ergebenen 
Änderungen als Entwurf und beschließt dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB. 
 
Begründung: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden hat am 23.05.2017 gemäß § 2 Abs.1 BauGB 
die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr.52 „Am Wetzlarer Weg / Brückenhohl“ 
sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich im Stadtteil Großen-Linden 
beschlossen. Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden in der Zeit vom 31.01.2018 – 
05.03.2018 durchgeführt. 
Als nächster Verfahrensschritt ist der Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zufassen.  
 
 
Jörg König 
Bürgermeister 
 
 
Zusatzbeschluss: 
 
 

Zustimmungsvermerke: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom:  
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss - genehmigt - nicht genehmigt - 
zurückgestellt. 

Linden, den 20.10.2020 
 
Sachbearbeiter: Renate Wolf 
Aktenzeichen:      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Linden  

Stadtteil Großen-Linden 

Bebauungsplan Nr. 52„Am Wetzlarer Weg / Brückenhohl“  
1. Änderung und Erweiterung 

 
 
 
 
 
1. Auswertungen und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs.1 BauGB  

 
 
2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  
 
 
 
 
 

 
Wettenberg und Linden, den 02.10.2020 

 
 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen 
mit Anregungen und Hinweisen ab: 

Deutsche Telekom Technik GmbH (24.01.2018) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (26.02.2018) 
KA des Lahn-Dill-Kreises, Abt. für den ländl. Raum (12.02.2018) 
KA des LK Gießen, Brandschutz (07.02.2018) 
KA des LK Gießen, Naturschutz (31.02.2018) 
KA des LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (27.02.2018) 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. (02.03.2018) 
Regierungspräsidium Darmstadt, III 23 Kampfmittelräumdienst (15.02.2018) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 – Bauleitplanung (01.03.2018) 
OVAG Netz AG (27.02.2018) 
Tennet TSO GmbH (25.01.2018) 
Wasserverband Kleebach (26.02.2018) 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen 
ohne Anregungen und Hinweisen ab: 

Amt für Bodenmanagement Marburg (16.02.2018) 
Avacon AG (25.01.2018) 
DB Bahn AG, Region Mitte (27.02.2018) 
Deutsche Flugsicherung GmbH (21.02.2018) 
Eisenbahnbundesamt (29.01.2018) 
IHK Gießen-Friedberg (28.02.2018) 
Landrätin des LK Gießen, FD Verkehr (30.01.2018) 
Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege (06.02.2018) 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden (31.01.2018) 
Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (08.02.2018) 
Magistrat der Stadt Pohlheim (29.01.2018) 
Mittelhessen Netz GmbH (06.02.2018) 
PLEdoc GmbH (16.02.2018) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (20.02.2018) 
Zweckverband Mittelhess. Wasserwerke (02.03.2018) 
 

Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öffentlicher 
Belange: 

Barbara Rohstoffbetriebe GmbH 
Botanische Vereinigung f. Naturschutz in Hessen e.V./c/o Jörg Weise 
BUND, Landesverband Hessen e.V. 
Bundesamt für Infrastruktur, Wehrbereichsverwaltung 
Gemeindevorstand Langgöns 
Gemeindevorstand Hüttenberg 
Hess. Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz e.V. 
Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
Hessen Forst, Untere Forstbehörde 
Landesamt für Denkmalpflege, Baudenkmalpflege 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Verband Hess. Fischer e.V. 
Wanderverband Hessen e.V. 
Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke 
 
 
 
Während der Zeit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes mit Be-
gründung in der Verwaltung sind von Bürgern keine Stellungnahmen mit An-
regungen und Hinweisen zur Planung vorgetragen worden. 
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Beschlussempfehlung 

 

 

 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden nimmt die in der Anlage 
befindlichen Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.1 BauGB) zur Kenntnis und 
stimmt den Bewertungen und Beschlussempfehlungen des von der Stadt beauftrag-
ten Planungsbüros Fischer, 354354 Wettenberg, zu. 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden billigt den gemäß (1) überar-
beiteten Vorentwurf des Bebauungsplanes und die sich durch die Beschlussempfeh-
lungen ergebenen Änderungen als Entwurf und beschließt dessen Offenlage gemäß 
§ 3 Abs.2 BauGB. 

 

 
 
 



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gem. § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 
 
 

 
   
 BPlan Nr. 52 „Am Wetzlarer Weg/Brückenhohl“ -1. Änd. u. Erweiterung Seite 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH (24.01.2018) 
 
 
 

 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Telekommunikationsli-
nien wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der 
Plankarte dargestellt.  
 
Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungs-
plan, die dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung zu beachten sind.   
 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis. 
 
Die derzeitige Leitungstrasse wird durch die Neuplanung nicht tangiert, so dass die 
vorhandenen Telekommunikationslinien nach aktuellem Stand nicht verändert oder 
verlegt werden müssen.  
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Anlage  
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Anlage  
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1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (26.02.2018) 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 

 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die äußere verkehrliche Anbindung der Fa. Wagner erfolgt künftig ausschließlich 
über die nördliche Zufahrt (Flurstück 76). Die rückwärtigen landwirtschaftlichen Flä-
chen werden über die nördliche Zufahrt und den landwirtschaftlichen Weg (Flurstück 
123) erschlossen. 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung werden Erläuterungen ergänzt, dass nicht mit einem relevanten 
Mehrverkehr zu rechnen ist. 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
12. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die äußere verkehrliche Anbindung der Fa. Wagner erfolgt künftig ausschließlich 
über die nördliche Zufahrt (Flurstück 76). Die rückwärtigen landwirtschaftlichen Flä-
chen werden über die nördliche Zufahrt und den landwirtschaftlichen Weg (Flurstück 
123) erschlossen. 
 
 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Die Zufahrt ist nicht mehr vorgesehen im Bebauungsplan. Zur Sicherung werden hier 
Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten.  
 
 

zu 8.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten.  
 
 

zu 9.: Der Anregung wird entsprochen. 
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13. 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
16. 
 
 
17. 
 
 
 
 
18. 
 
 
19. 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einmündung ist erforderlich, um die hinterliegenden landwirtschaftlichen Flächen 
zu erschließen. Ein Rückbau erfolgt nicht. 
 
 

zu 11.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 
der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf im 
Zuge der Bauleitplanung 
 
 

zu 12.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 

zu 13.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 15.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Bauverbots- und Baubeschränkungszone werden nachrichtlich auf der Plankarte 
dargestellt. Die Hinweise werden in der Begründung aufgeführt. 
 

zu 16.: Der Anregung wird entsprochen. 
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20. 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schleppkurven und Sichtfelder werden nachgewiesen und bei Bedarf entspre-
chend im Bebauungsplan festgesetzt, sodass der Bebauungsplan diesen nicht ent-
gegensteht. Im Zuge der Bauausführung werden sie Maßnahmen getroffen, diese 
auch zu gewährleisten. 
 
 

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Für diesen Bereich werden Anpflanzungsflächen festgesetzt. 
 
 

zu 19.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 
der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf im 
Zuge der Bauleitplanung. 
 
 

zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf einer Länge von rd. 166 m wird der nördliche Erschließungsweg als Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt, sodass hier eine dauerhafte Befestigung erfolgen kann. 
 
 

zu 21.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 
der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf im 
Zuge der Bauleitplanung. 
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zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Anlage 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

KA des Lahn-Dill-Kreises, Abt. für den ländlichen Raum (12.02.2018) 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der geplanten Ausweisung einer Erweiterungsfläche eines bestehenden Betrie-
bes mit gewerblichen und landwirtschaftlichen Nutzungen ist zwangsläufig eine Flä-
cheninanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen verbunden. Die vorlie-
gend in Rede stehende Fläche insgesamt rd. 7,6 ha groß. Jedoch hat die landwirt-
schaftliche Bodennutzung in diesem Bereich immer noch Vorrang. Auch stellt die 
Überplanung keine Existenz bedrohende Maßnahme dar, zumal sich die landwirt-
schaftlichen Flächen, die als Erweiterungsflächen dienen, bereits in Besitz des be-
stehenden Betriebes befinden und ohnehin einer Nutzung unterliegen. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen werden, soweit möglich, nicht auf landwirt-
schaftlichen Flächen durchgeführt. 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KA des LK Gießen, Brandschutz (07.02.2018) 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 3.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten.  
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

KA des LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (27.02.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Auf Ebene der hier vorliegenden Bauleitplanung besteht somit kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Auf Ebene der hier vorliegenden Bauleitplanung besteht somit kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KA des LK Gießen, Naturschutz (31.01.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag wird zum Entwurf vorgelegt. 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. (02.03.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es werden eingriffsminimierende Maßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung des 
Direktabflusses festgesetzt. Hinzukommt, dass im Bebauungsplan festgesetzt wird, 
dass die im Plangebiet festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anla-
gen nur auf den Zeitraum des bestehenden Betriebs beschränkt sind. Nach Aufgabe 
des Betriebs erfolgt ein Rückbau der baulichen Anlagen (einschl. Nebenanlagen, 
Einfriedungen und Fundamente). Als Folgenutzung wird die bisherige landwirtschaft-
liche Nutzung festgesetzt. 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einrichtung von Nisthilfen kann nicht festgesetzt werden und wird als Hinweis in 
den Umweltbericht aufgenommen. 
Es wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, in dem das Feldlerchenvor-
kommen untersucht wurde. Es ist ein Blühstreifen anzulegen. 
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1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVAG Netz AG (27.02.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Plankarte aufge-
führt. 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Auf Ebene der hier vorliegenden Bauleitplanung besteht somit kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt, III 23 Kampfmittelräumdienst (15.02.2018) 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und textlich auf der Plan-
karte aufgeführt. 
 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
vorgebrachten Anregungen und Hinweise zu beachten.  
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1. 

Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 – Bauleitplanung (01.03.2018) 
 
 
 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Nutzungen, Beschreibungen und Flächendifferenzierungen wurden mittlerweile 
herausgearbeitet und wurden im durchgeführten Zielabweichungsverfahren aner-
kannt. Die Begründung wird um die entsprechenden Aussagen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im März 2020 wurde das Zielabweichungsverfahren positiv beschieden und somit 
der Nutzung des Vorranggebietes für Landwirtschaft für den beschriebenen Betrieb 
zugestimmt. Die Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im Zuge der Planung berücksichtigt.  
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Laut Natureg-Viewer Hessens liegen zwei Kompensationsflächen im Plangebiet, die 
durch den Bebauungsplan „Am Wetzlarer Weg / Brückenhohl“ festgesetzt worden. 
Die östlich im Plangebiet gelegene Fläche mit dem Entwicklungsziel „Gebüsch, He-
cken Neuanlage“ (Maßnahmen-Nr. G_AB_08310) wird weiterhin im Bebauungsplan 
der 1. Änderung und Erweiterung dargestellt. Für den ursprünglichen Bebauungsplan 
wurde entlang der westlichen Grenze eine Anpflanzung festgesetzt. Diese ist im 
Natureg-Viewer mit der Maßnahmen-Nr. G_AB_08311: „Pflanzung Laubbäume“ 
verzeichnet. Diese wurde allerding nicht umgesetzt, genauso wenig wie eine Über-
dachung für eine witterungsunabhängige Lagerung und Aufbereitung von Mutterbö-
den. Es fand demnach bis dato nur eine Bestandssicherung und keine Neuversiege-
lungen im Plangebiet statt, wodurch eine westliche Eingrünung nicht zwingend not-
wendig wurde. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme zur Anpflanzung von 
Bäumen gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB und keine Fläche oder Maßnahme zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 
(1) Nr. 20 BauGB. Eine weitere Aufnahme der Fläche in die 1. Änderung und Erwei-
terung ist an derselben Stelle jedoch nicht mehr sinnvoll, da diese innerhalb der 
vorgesehenen Bereiche zur Lagerung liegen und damit den laufenden Betrieb zer-
schneiden würde. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 
Altlasten, Bodenschutz  
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Maßnahmen werden Bestandteil des städtebaulichen Vertrags. 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen  
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz II 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei den Strom-Fernleitungen handelt es sich nicht um 0,4 kV-Leitungen. Diese be-
finden sich im Bereich der vorhandenen Gebäude. 
Die Strom-Fernleitungen werden durch die Tennet GmbH betrieben. Es handelt sich 
um 110 kV-Leitungen. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
1. 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
 
Landwirtschaft 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein Zielabweichungsverfahren wurde durchgeführt und positiv entschieden. 
 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf.   
 
 
Bauleitplanung 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die textlichen Festsetzungen werden differenziert. Lediglich im nördlichen Bereich ist 
die Zufahrt zum Gelände für Privatpersonen zulässig und in diesem Bereich findet 
der Verkauf von Mutterboden statt. „Verkaufsflächen“ werden aufgrund der irrefüh-
renden Begrifflichkeit aus den textlichen Festsetzungen gestrichen. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es werden keine Ausgleichsflächen zum Entwurf aufgenommen. Der Bebauungsplan 
kann in sich als ausgeglichen angesehen werden. 
Mit der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes wird der rechtskräftige 
Bebauungsplan von ca. 2,3 ha auf 7,6 ha erweitert. Zur Optimierung und Vereinfa-
chung der Prozesse und aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Düngeverordnung) ist die 
Errichtung einer Überdachung erforderlich, um den Standort zu sichern. Allerdings 
findet nur in einem Flächenbereich von max. 5.452 m² Neuversiegelungen im Au-
ßenbereich statt. Die hauptsächlichen Versiegelungen finden innerhalb der Flächen 
statt, welche durch den ursprünglichen Bebauungsplan gesichert und bereits kom-
pensiert sind. Im Bereich von 4,7 ha sind, trotz der Festsetzung von gewerblichen 
Nutzflächen, keine Bodenverdichtungen vorgesehen. Daher findet im überwiegenden 
Teil des Plangebietes keine erheblich negativen Eingriffe auf die Schutzgüter statt. 
Eine an die KV angelehnte Bilanzierung erzielt sogar eine positive Biotopwertdiffe-
renz.  
Innerhalb der gewerblichen Flächen Nr. 1 ist die Errichtung einer Anlage zur Karbo-
nisierung geplant. Bei dem Verfahren der Karbonisierung wird Biomasse in Pflan-
zenkohle verarbeitet. Hierbei werden pflanzliche Reststoffe mittels Karbonisierung 
verkohlt und diese können schließlich in den Mutterboden eingearbeitet werden. Die 
Größe der Karbonisierungsanlage ist gleichzusetzen mit der Größe eines Seecontai-
ners. Folglich kann mit der Errichtung einer Karbonisierungsanlage eine fortschrittli-
che und zukunftsweisende Entwicklung des gewerblichen Betriebes zur Mutterbo-
denaufbereitung vorbereitet werden.  
Die im Plangebiet festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen 
sind nur auf den Zeitraum des bestehenden Betriebs beschränkt. Nach Aufgabe des 
Betriebs erfolgt ein Rückbau der baulichen Anlagen (einschl. Nebenanlagen, Einfrie-
dungen und Fundamente). Als Folgenutzung wird die bisherige landwirtschaftliche 
Nutzung festgesetzt. Daher muss mit Aufgabe des Betriebs der in der Bilanz ange-
nommene Ausgangszustand erstellt, womit keine negativen Eingriffe in die verschie-
denen Schutzgüter verbleiben. 
Daher kann die vorliegende Planung in sich als ausgeglichen bewertet werden. Es 
sind keine weiteren Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes oder 
eine Kompensation durch die Zuordnung zu einer Ökokontomaßnahme notwendig. 
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Tennet TSO GmbH (25.01.2018) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindliche Freileitung wird gemäß § 9 
Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte dargestellt.  
 
Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungs-
plan, die dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausfüh-
rung zu beachten sind.   
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Freileitung wird aus der der Stellungnahme der Tennet GmbH beigefügten Karte 
übernommen. 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bezeichnungen werden in 
den Hinweisteil der Plankarte übernommen. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Beachtung auf den nachfolgenden Planungsebenen in die Begrün-
dung übernommen. 
 
 
 
zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die maximalen Aufschütthöhen sowie Arbeitshöhen werden zur Beachtung im Voll-
zug in die Plankarte übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Beachtung auf den nachfolgenden Planungsebenen in die Begrün-
dung übernommen. 
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8. 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 8.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Tennet GmbH wird weiterhin am Bauleitplanverfahren beteiligt. Die Ausgleichs-
maßnahmen werden zum Entwurf in die Planunterlagen ergänzt und somit der Ten-
net GmbH mitgeteilt. 
 
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Beachtung auf den nachfolgenden Planungsebenen in die Begrün-
dung übernommen. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Wasserverband Kleebach (26.02.2018) 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt. 
 
Die Entwässerung des Plangebietes ist im Trennsystem vorgesehen.  
 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Linden  

Stadtteil Großen-Linden 

Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des 

Bebauungsplanes Nr. 52„Am Wetzlarer Weg / Brückenhohl“  
1. Änderung und Erweiterung 

 
 
 
 
 
1. Auswertungen und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs.1 BauGB  

 
 
2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  
 
 
 
 
 

 
Wettenberg und Linden, den 02.10.2020 

 
 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen 
mit Anregungen und Hinweisen ab: 

Deutsche Telekom Technik GmbH (24.01.2018) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (26.02.2018) 
KA des Lahn-Dill-Kreises, Abt. für den ländl. Raum (12.02.2018) 
KA des LK Gießen, Brandschutz (07.02.2018) 
KA des LK Gießen, Naturschutz (31.02.2018) 
KA des LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (27.02.2018) 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. (02.03.2018) 
Regierungspräsidium Darmstadt, III 23 Kampfmittelräumdienst (15.02.2018) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 – Bauleitplanung (01.03.2018) 
OVAG Netz AG (27.02.2018) 
Tennet TSO GmbH (25.01.2018) 
Wasserverband Kleebach (26.02.2018) 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen 
ohne Anregungen und Hinweisen ab: 

Amt für Bodenmanagement Marburg (16.02.2018) 
Avacon AG (25.01.2018) 
DB Bahn AG, Region Mitte (27.02.2018) 
Deutsche Flugsicherung GmbH (21.02.2018) 
Eisenbahnbundesamt (29.01.2018) 
IHK Gießen-Friedberg (28.02.2018) 
Landrätin des LK Gießen, FD Verkehr (30.01.2018) 
Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege (06.02.2018) 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden (31.01.2018) 
Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (08.02.2018) 
Magistrat der Stadt Pohlheim (29.01.2018) 
Mittelhessen Netz GmbH (06.02.2018) 
PLEdoc GmbH (16.02.2018) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (20.02.2018) 
Zweckverband Mittelhess. Wasserwerke (02.03.2018) 

 
Keine Stellungnahmen sind eingegangen von folgenden Trägern öffentlicher 
Belange: 

Barbara Rohstoffbetriebe GmbH 
Botanische Vereinigung f. Naturschutz in Hessen e.V./c/o Jörg Weise 
BUND, Landesverband Hessen e.V. 
Bundesamt für Infrastruktur, Wehrbereichsverwaltung 
Gemeindevorstand Langgöns 
Gemeindevorstand Hüttenberg 
Hess. Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz e.V. 
Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
Hessen Forst, Untere Forstbehörde 
Landesamt für Denkmalpflege, Baudenkmalpflege 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Verband Hess. Fischer e.V. 
Wanderverband Hessen e.V. 
Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke 
 
 
 
Während der Zeit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes mit Be-
gründung in der Verwaltung sind von Bürgern keine Stellungnahmen mit An-
regungen und Hinweisen zur Planung vorgetragen worden. 
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Beschlussempfehlung 

 

 

 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden nimmt die in der Anlage 
befindlichen Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.1 BauGB) zur Kenntnis und 
stimmt den Bewertungen und Beschlussempfehlungen des von der Stadt beauftrag-
ten Planungsbüros Fischer, 354354 Wettenberg, zu. 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden billigt den gemäß (1) überar-
beiteten Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes und die sich durch 
die Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als Entwurf und beschließt 
dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB. 
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1. 
 
 
 
 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH (24.01.2018) 
 
 
 

 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindlichen Telekommunikationsli-
nien wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage  
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Anlage  
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1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (26.02.2018) 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 

 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebe-
ne der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die äußere verkehrliche Anbindung der Fa. Wagner erfolgt künftig ausschließlich 
über die nördliche Zufahrt (Flurstück 76). Die rückwärtigen landwirtschaftlichen Flä-
chen werden über die nördliche Zufahrt und den landwirtschaftlichen Weg (Flurstück 
123) erschlossen. 
 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung werden Erläuterungen ergänzt, dass nicht mit einem relevanten 
Mehrverkehr zu rechnen ist. 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
12. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die äußere verkehrliche Anbindung der Fa. Wagner erfolgt künftig ausschließlich 
über die nördliche Zufahrt (Flurstück 76). Die rückwärtigen landwirtschaftlichen Flä-
chen werden über die nördliche Zufahrt und den landwirtschaftlichen Weg (Flurstück 
123) erschlossen. 
 
 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
Die Zufahrt ist nicht mehr vorgesehen im Bebauungsplan. Zur Sicherung werden hier 
Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten.  
 
 

zu 8.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten.  
 
 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
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13. 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
16. 
 
 
17. 
 
 
 
 
18. 
 
 
19. 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einmündung ist erforderlich, um die hinterliegenden landwirtschaftlichen Flächen 
zu erschließen. Ein Rückbau erfolgt nicht. 
 
 

zu 11.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf im 
Zuge der Bauleitplanung 
 
 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
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20. 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 

zu 19.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf im 
Zuge der Bauleitplanung. 
 
 

zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf einer Länge von rd. 166 m wird der nördliche Erschließungsweg als Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt, sodass hier eine dauerhafte Befestigung erfolgen kann. 
 
 

zu 21.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
Hinweise entsprechend zu beachten. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf im 
Zuge der Bauleitplanung. 
 
 
zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Anlage 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

KA des Lahn-Dill-Kreises, Abt. für den ländlichen Raum (12.02.2018) 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der geplanten Ausweisung einer Erweiterungsfläche eines bestehenden Betrie-
bes mit gewerblichen und landwirtschaftlichen Nutzungen ist zwangsläufig eine Flä-
cheninanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen verbunden. Die vorlie-
gend in Rede stehende Fläche insgesamt rd. 7,6 ha groß. Jedoch hat die landwirt-
schaftliche Bodennutzung in diesem Bereich immer noch Vorrang. Auch stellt die 
Überplanung keine Existenz bedrohende Maßnahme dar, zumal sich die landwirt-
schaftlichen Flächen, die als Erweiterungsflächen dienen, bereits in Besitz des be-
stehenden Betriebes befinden und ohnehin einer Nutzung unterliegen. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen werden, soweit möglich, nicht auf landwirt-
schaftlichen Flächen durchgeführt. 
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1. 
 
 
 
 
 

KA des LK Gießen, Brandschutz (07.02.2018) 
 

 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es besteht auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
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1. 
 
 
 

KA des LK Gießen, Wasser- und Bodenschutz (27.02.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es besteht auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KA des LK Gießen, Naturschutz (31.01.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag wird zum Entwurf vorgelegt. 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. (02.03.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es werden eingriffsminimierende Maßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung des 
Direktabflusses festgesetzt. Hinzukommt, dass im Bebauungsplan festgesetzt wird, 
dass die im Plangebiet festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anla-
gen nur auf den Zeitraum des bestehenden Betriebs beschränkt sind. Nach Aufgabe 
des Betriebs erfolgt ein Rückbau der baulichen Anlagen (einschl. Nebenanlagen, 
Einfriedungen und Fundamente). Als Folgenutzung wird die bisherige landwirtschaft-
liche Nutzung festgesetzt. 
 
 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Einrichtung von Nisthilfen kann nicht festgesetzt werden und wird als Hinweis in 
den Umweltbericht aufgenommen. 
Es wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, in dem das Feldlerchenvor-
kommen untersucht wurde. Es ist ein Blühstreifen anzulegen. 
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1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVAG Netz AG (27.02.2018) 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auf Ebene der hier vorbereitenden Bauleitplanung besteht somit kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt, III 23 Kampfmittelräumdienst (15.02.2018) 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
aufgeführt.  
 
Im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung sind die 
vorgebrachten Anregungen und Hinweise zu beachten.  
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1. 

Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 – Bauleitplanung (01.03.2018) 
 
 
 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Nutzungen, Beschreibungen und Flächendifferenzierungen wurden mittlerweile 
herausgearbeitet und wurden im durchgeführten Zielabweichungsverfahren aner-
kannt. Die Begründung wird um die entsprechenden Aussagen ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im März 2020 wurde das Zielabweichungsverfahren positiv beschieden und somit 
der Nutzung des Vorranggebietes für Landwirtschaft für den beschriebenen Betrieb 
zugestimmt. Die Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im Zuge der Planung berücksichtigt.  
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Laut Natureg-Viewer Hessens liegen zwei Kompensationsflächen im Plangebiet, die 
durch den Bebauungsplan „Am Wetzlarer Weg / Brückenhohl“ festgesetzt worden. 
Die östlich im Plangebiet gelegene Fläche mit dem Entwicklungsziel „Gebüsch, He-
cken Neuanlage“ (Maßnahmen-Nr. G_AB_08310) wird weiterhin im Bebauungsplan 
der 1. Änderung und Erweiterung dargestellt. Für den ursprünglichen Bebauungsplan 
wurde entlang der westlichen Grenze eine Anpflanzung festgesetzt. Diese ist im 
Natureg-Viewer mit der Maßnahmen-Nr. G_AB_08311: „Pflanzung Laubbäume“ 
verzeichnet. Diese wurde allerding nicht umgesetzt, genauso wenig wie eine Über-
dachung für eine witterungsunabhängige Lagerung und Aufbereitung von Mutterbö-
den. Es fand demnach bis dato nur eine Bestandssicherung und keine Neuversiege-
lungen im Plangebiet statt, wodurch eine westliche Eingrünung nicht zwingend not-
wendig wurde. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme zur Anpflanzung von 
Bäumen gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB und keine Fläche oder Maßnahme zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 
(1) Nr. 20 BauGB. Eine weitere Aufnahme der Fläche in die 1. Änderung und Erwei-
terung ist an derselben Stelle jedoch nicht mehr sinnvoll, da diese innerhalb der 
vorgesehenen Bereiche zur Lagerung liegen und damit den laufenden Betrieb zer-
schneiden würde. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 
Altlasten, Bodenschutz  
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Maßnahmen werden Bestandteil des städtebaulichen Vertrags. 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen  
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
zum Bebauungsplan aufgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz II 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei den Strom-Fernleitungen handelt es sich nicht um 0,4 kV-Leitungen. Diese be-
finden sich im Bereich der vorhandenen Gebäude. 
Die Strom-Fernleitungen werden durch die Tennet GmbH betrieben. Es handelt sich 
um 110 kV-Leitungen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
1. 

Landwirtschaft 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein Zielabweichungsverfahren wurde durchgeführt und positiv entschieden. 
 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf.   
 
 
Bauleitplanung 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. 
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1. 
 
 
 
 
2. 

Tennet TSO GmbH (25.01.2018) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis auf die im Plangebiet befindliche Freileitung wird gemäß § 5 
Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte dargestellt.  
 
Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum FNP, die dann 
im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung zu beach-
ten sind.   
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es besteht auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Beachtung auf den nachfolgenden Planungsebenen in die Begrün-
dung übernommen. 
Es besteht auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
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Wasserverband Kleebach (26.02.2018) 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-
führt. 
 
Die Entwässerung des Plangebietes ist im Trennsystem vorgesehen.  
 
 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Bebauungsplan Nr. 52 "Am Wetzlarer Weg / Brückenhohl"

Nutzungsschablone
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1. Änderung und Erweiterung
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Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ____.____.____

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ____.____.____

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und  § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu

ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass

die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten

worden sind.

Linden, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:  ___.___.______

Linden, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Z:\DATA\Linden\SUB00077\AutoCAD\E2_BP_Wetzlarer_Weg.dwg

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.06. 2020 (GVBl. S. 378).
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1 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO) 
 

1.1 Für den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung gilt: 
 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 52 „Am Wetzlarer Weg / 
Brückenhohl“ werden durch die 1. Änderung und Erweiterung ersetzt. 
 

1.2 Art und Maß der baulichen Nutzung  
 

1.2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr.9 BauGB gilt für das Plangebiet:  
Besonderer Nutzungszweck von Flächen, der durch besondere städtebauliche Gründe erforderlich 
wird, hier: Gebäude und Flächen, die überwiegend zur Lagerung und Aufbereitung von Mutterboden 
dienen sowie Gebäude für die Landwirtschaft. 
 
Zulässig sind im MB 1: 
1. Offene und geschlossene Hallen zur Aufbereitung und Lagerung von Mutterboden, Pferdemist 
und Zuschlagstoffen 
2. Lagerflächen 
3. Landwirtschaftliche Gebäude, Hallen, Technische Einrichtung, Überdachungen und 
Nebenanlagen 
4. Stellflächen für Fahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge 
 
Zulässig sind im MB 2: 
1. Flächen für die Lagerung von Mutterboden 
2. Stellflächen für Fahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge 
 
Zulässig sind im MB 2a: 
1. Flächen für die Lagerung und Verladung von Mutterboden 
2. Stellflächen für Fahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge 
 

1.2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 und § 18 BauNVO gilt für das MB 1: Auf der Fläche mit 
besonderem Nutzungszweck, der durch besondere städtebauliche Gründe erforderlich wird, hier: 
Gebäude und Flächen, die überwiegend zur Lagerung und Aufbereitung von Mutterboden dienen 
(gewerbliche Nutzung) sowie Gebäude für die Landwirtschaft beträgt die maximal zulässige 
Firsthöhe / oberer Wandabschluss 17,00 m über Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss (OK RFB 
EG). 
 

1.3 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs.1a BauGB 
 
Gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB: 
Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger Weise zu 
befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster. Das auf 
diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Bei Betriebs-, Lager- und 
Hofflächen sowie Anlieferungsbereichen ist aus Gründen der Betriebssicherheit eine 
wasserundurchlässige Befestigung zulässig. 
 
 

1.4 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB 
 

1.4.1 Innerhalb der Anpflanzungsfläche ist alle 25 m ein einheimischer Laubbaum 2. Ordnung, 
dazwischen je 5 m ein standortgerechter Laubstrauch, zu pflanzen.  
 

1.4.2 Artenliste (Empfehlung) 
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Laubbäume 2. Ordnung: 
Acer campestre    - Feldahorn 
Carpinus betulus    - Hainbuche 
Prunus avium    - Vogelkirsche 
Prunus padus    - Traubenkirsche 
Salix caprea    - Salweide 
Sorbus aucuparia*   - Vogelbeere 
Tilia platyphyllos    - Sommerlinde 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea   - Roter Hartriegel 
Corylus avellana    - Hasel 
Virburnum opulus    - Gew. Schneeball 
Euonymus europaea   - Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum   - Heckenkirsche 
Sambucus nigra    - Schw. Holunder 
 
Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird 
verwiesen. 
 

1.5 Baurecht auf Zeit gemäß § 9 Abs. 2 BauGB 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB gilt für die Flächen mit besonderem Nutzungszweck, der 
durch besondere städtebauliche Gründe erforderlich wird: 
Die im Plangebiet festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen sind nur auf den 
Zeitraum des bestehenden Betriebs beschränkt. Nach Aufgabe des Betriebs erfolgt ein Rückbau der 
baulichen Anlagen (einschl. Nebenanlagen, Einfriedungen und Fundamente). Als Folgenutzung wird 
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt. 
 
 
 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (BauGB i.V.m. HBO – 
integrierte Orts- und Gestaltungssatzung) 
 

2.1 Dachgestaltung 
 
Gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 91 Abs.1 Nr.1 HBO gilt für die Dachform, Dachneigung, 
Dachfarbe: 
Zulässig sind Flach-, Sattel- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer Dachneigung von max. 15°. 
Die Festsetzung gilt nur für die Hauptdächer der Gebäude, bei Nebendächern sind Abweichungen 
zulässig. 
Zur Dacheindeckung sind Farbtöne in grau bis anthrazit, schwarze, weiße, rote und rotbraune 
Farbtöne zu verwenden. Nicht zulässig sind spiegelnde oder reflektierende Dacheindeckungen. 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind jedoch ausdrücklich zulässig. 
 
 
 

3 Wasserrechtliche Festsetzung (BauGB i.V.m. Hess. Wassergesetz) 
 

3.1 Verwendung von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 37 Abs.4 HWG: 
 
Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist zu sammeln und zu verwerten 
(Brauchwassernutzung), sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen. 
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4 Nachrichtliche Übernahmen (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB) und Hinweise 
 

4.1 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt 
werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 
Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und 
Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). 
 

4.2 Artenschutz: Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März bis 30. 
September) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 
werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen 
Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Außerhalb der Brut- und Setzzeit (01. 
März bis 30. September) sind Baumhöhlen vor Beginn von Rodungsarbeiten von einem 
Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen. 
 

4.3 Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG. 
 

4.4 Im Plangebiet befinden sich 0,4 kV Kabel der OVAG Netz AG. 
 

4.5 Im Plangebiet befinden sich Wasserleitungen des Zweckverbandes Mittelhessischer Wasserwerke. 
 

4.6 Im Plangebiet befindet sich die Freileitung der Tennet TSO GmbH mit den Kenndaten: 380/110-kV-
Ltg. Gießen/N – Karben Ltg. Nr. P3023, Mast 25 – 26. 
 

4.7 Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass 
sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände am Rande eines Bombenabwurfgebietes und im 
Bereich von ehemaligen Flakstellungen befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen 
Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. 
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